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Erläuterungsblatt gem. Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetz 2021 -

SOG 2021 

 

§ 17 

Bewilligungspflichtige Vorhaben in Schutzzonen und Ensembleschutzzonen 

(1) In der Schutzzone oder Ensembleschutzzone bedürfen einer Bewilligung: 

 a) der Neu- und Zubau von Gebäuden sowie die Errichtung von sonstigen baulichen Anlagen, 

 b) der Umbau und die sonstige Änderung von Gebäuden, wenn dadurch deren äußeres Erscheinungsbild 
berührt wird, bei charakteristischen Gebäuden jedenfalls dann, wenn dadurch für das Gebäude typische 
architektonische Elemente berührt werden, 

 c) die Änderung von sonstigen baulichen Anlagen, wenn dadurch deren äußeres Erscheinungsbild berührt 
wird, 

 d) andere bauliche Maßnahmen an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen, wenn dadurch deren äußeres 
Erscheinungsbild berührt wird, wie insbesondere: 

 1. die Anbringung und die wesentliche Änderung von Antennentragmasten und sonstigen 
Außenantennenanlagen und Parabolantennen, 

 2. die Anbringung und die wesentliche Änderung von Werbeeinrichtungen mit Ausnahme von gesetzlich 
vorgeschriebenen Geschäfts- und Betriebsstättenbezeichnungen und damit im unmittelbaren 
Zusammenhang stehenden Ankündigungen, 

 3. die Anbringung und die wesentliche Änderung von Beleuchtungseinrichtungen, Markisen, 
Fensterläden, Verblendungen und dergleichen, 

 4. die Anbringung von Photovoltaik- und Solaranlagen sowie von Anlagen zur Kühlung oder 
Wärmegewinnung, 

 5. die Errichtung und die wesentliche Änderung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, 

 6. der Austausch von Fenstern, Außentüren und Toren, 

 7. die Änderung und Erneuerung von Fassaden, Fassadenanstrichen und Dacheindeckungen; 

 e) der Abbruch von nicht charakteristischen Gebäuden, 

 f) die Errichtung, die Aufstellung und die wesentliche Änderung von frei stehenden Werbeeinrichtungen mit 
Ausnahme von Anlagen im Sinn des § 56 Abs. 2 der Tiroler Bauordnung 2022, LGBl. Nr. 44/2022, in der 
jeweils geltenden Fassung, 

 g) die Errichtung, die Aufstellung und die wesentliche Änderung von frei stehenden Antennentragmasten, 
sonstigen Außenantennenanlagen und Parabolantennen, 

 h) Maßnahmen der Stadtmöblierung im Bereich von Straßen und Plätzen, wenn aufgrund der Größe, 
Ausgestaltung oder Situierung der Anlagen das charakteristische Gepräge des Stadt- oder Ortsbildes 
beeinflusst werden kann, 

 i) bei Straßen, die vorwiegend dem Fußgängerverkehr oder dem Verkehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
dienen, die Neugestaltung der Straßenoberflächen, 

 j) die Gestaltung von öffentlichen Flächen mit Ausnahme von Verkehrsflächen im Sinn der 
straßenrechtlichen Vorschriften, insbesondere von Parkanlagen und Grünflächen, wenn dadurch das 
charakteristische Gepräge des Stadt- oder Ortsbildes beeinflusst werden kann. 

(2) Für charakteristische Gebäude innerhalb von Schutzzonen und Ensembleschutzzonen gelten § 3 Abs. 3 
und die §§ 4 bis 9. 
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§ 22 

Verfahren 

(1) Um die Erteilung der Bewilligung ist bei der Behörde schriftlich anzusuchen. 

(2) Im Antrag sind die Art, die Lage und der Umfang des Vorhabens anzugeben. Dem Antrag sind weiters 
die zur Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhabens nach diesem Gesetz erforderlichen Unterlagen, wie Pläne, 
Skizzen und Beschreibungen bei physischer Einbringung in zweifacher Ausfertigung, sowie die Darstellung des 
Vorhabens, der umgebenden Gebäude und gegebenenfalls der umgebenden Kulturlandschaft anzuschließen. 

(3) Wird der Antrag elektronisch eingebracht, so ist der Behörde mitzuteilen, ob der Antragsteller oder sein 
bevollmächtigter Vertreter im Teilnehmerverzeichnis nach § 28a des Zustellgesetzes registriert ist und an der 
elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis teilnimmt. Unterbleibt eine solche Mitteilung oder ergibt sich 
während des Verfahrens trotz ursprünglich gegenteiliger Mitteilung, dass der Antragsteller oder sein 
bevollmächtigter Vertreter an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis nicht teilnimmt, so kann die 
Behörde erforderlichenfalls die Vorlage physischer Ausfertigungen von Antragsunterlagen, auf die sich die 
Erledigung bezieht, für Zwecke der Zustellung binnen angemessener Frist verlangen. Dasselbe gilt, wenn die 
Vorlage physischer Ausfertigungen einzelner Beilagen zur Durchführung des Verfahrens aus technischen oder 
organisatorischen Gründen erforderlich ist. 

(4) Mit einem elektronischen Antrag vorgelegte Beilagen, die keine inhaltliche Einheit bilden, sind als 
getrennte Anhänge zu übermitteln. Beilagen sind mit einer Bezeichnung zu versehen, die ihren Inhalt zum 
Ausdruck bringt. Antrag und Beilagen dürfen nur dann in gescannter Form eingebracht werden, wenn diese nicht 
in originär elektronischer Form zur Verfügung stehen. 

(5) Werden allfällige von der Behörde nach Abs. 1 verlangte physische Ausfertigungen nicht fristgerecht 
übermittelt und kann das Verfahren aus diesem Grund nicht fortgesetzt oder beendet werden, so kann die Behörde 
den Antrag in jeder Lage des Verfahrens zurückweisen. 

(6) Die Behörde kann dem Antragsteller, wenn die vorgelegten Unterlagen zur Beurteilung der Zulässigkeit 
des Vorhabens nicht ausreichen, die Vorlage weiterer Unterlagen, insbesondere die Vorlage von Arbeitsmodellen 
und Visualisierungen, die die umgebenden Gebäude und gegebenenfalls die umgebende Kulturlandschaft 
umfassen, sowie die Vorlage von Materialmustern auftragen. Weiters kann die Vorlage der Unterlagen in digitaler 
Form aufgetragen werden. 

(7) Vor der Erteilung der Bewilligung ist ein Gutachten des Sachverständigenbeirates, vor der Erteilung der 
Bewilligung für Maßnahmen nach § 17 Abs. 1 lit. d, f und h ein Gutachten des Vertreters der Gemeinde im 
Sachverständigenbeirat, einzuholen. Der Sachverständigenbeirat bzw. der Vertreter der Gemeinde im 
Sachverständigenbeirat hat das Gutachten ohne unnötigen Aufschub, längstens aber innerhalb von sechs Wochen, 
zu erstatten. Kann das Gutachten innerhalb dieser Frist nicht erstattet werden, so sind der Behörde unverzüglich 
der Grund für die Verzögerung und der Zeitpunkt, bis zu dem das Gutachten spätestens vorliegen wird, mitzuteilen. 

(8) Wird im Verfahren ein Gutachten eingeholt oder vorgelegt, das jenem des Sachverständigenbeirates oder 
des Vertreters der Gemeinde im Sachverständigenbeirat widerspricht, so hat die Behörde diesem Gelegenheit zu 
geben, innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist zum Gutachten Stellung zu nehmen. Erstattet der 
Sachverständigenbeirat oder der Vertreter der Gemeinde im Sachverständigenbeirat innerhalb dieser Frist keine 
Stellungnahme, so ist das Verfahren ohne seine weitere Anhörung fortzusetzen. Die Einholung einer 
Stellungnahme kann unterbleiben, wenn die Behörde in ihrer Entscheidung dem Gutachten folgt. 
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§ 34 

Grundsätze der Förderung 

(1) Die Gemeinden haben als Träger von Privatrechten 

 a) die Befundung von Gebäuden und Ortsräumen hinsichtlich Bauaufnahme, bauhistorischer, 
bautechnischer, bauphysikalischer, baustatischer und architektonischer sowie ortsbild- und 
umgebungsgestaltender Notwendigkeiten, 

 b) Vorhaben in Schutzzonen und Ensembleschutzzonen, die der Erhaltung des charakteristischen Gepräges 
des jeweiligen Stadt- oder Ortsteiles bzw. der jeweiligen Gebäudegruppe dienen, sowie 

 c) Vorhaben bei charakteristischen Gebäuden innerhalb und außerhalb von Schutzzonen und 
Ensembleschutzzonen, die der Erhaltung ihrer prägenden Wirkung auf das jeweilige Stadt- oder Ortsbild 
dienen, 

zu fördern. Das Land hat sich an den Kosten dieser Förderung zu beteiligen (§ 38). 

(2) Die Förderung hat die Eigeninitiative der Eigentümer oder der Nutzer der betroffenen Gebäude und 
sonstigen baulichen Anlagen anzuregen und zu unterstützen sowie deren Leistungen für die im öffentlichen 
Interesse gelegene Erhaltung des charakteristischen Gepräges der geschützten Stadtteile, Ortsteile und 
Gebäudegruppen bzw. der prägenden Wirkung von charakteristischen Gebäuden auf das Stadt- oder Ortsbild 
angemessen abzugelten. Im Falle von Ensembleschutzzonen sind zusätzlich auch die Auswirkungen auf die 
umgebende Kulturlandschaft zu berücksichtigen. 

(3) Auf die Gewährung einer Förderung nach diesem Gesetz besteht kein Rechtsanspruch. 

 

§ 35 

Gegenstand der Förderung 

(1) Gegenstand der Förderung sind jene Kosten bzw. Mehrkosten, die aufgrund dieses Gesetzes zusätzlich zu 
den Kosten, die auch aufgrund der Tiroler Bauordnung 2022 aufgewendet werden müssten, entstehen 

 a) für Befundung von Gebäuden und Ortsräumen gemäß § 34 Abs. 1 lit. a, 

 b) für die Erhaltung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen und für den Umbau und die sonstige 
Änderung von Gebäuden in Schutzzonen und Ensembleschutzzonen, 

 c) für die Erhaltung, den Umbau und die sonstige Änderung von charakteristischen Gebäuden innerhalb und 
außerhalb von Schutzzonen und Ensembleschutzzonen. 

(2) Mehrkosten im Sinn des Abs. 1 lit. b und c sind insbesondere die Kosten für: 

 a) zusätzliche Konstruktionen und Vorkehrungen zur Erhaltung und Festigung von Bauelementen, wie 
Außenwände mit erhaltenswerten Fassaden, Gewölbe, Deckenkonstruktionen, Stiegenhäuser oder andere 
charakteristische Bauelemente, 

 b) Maßnahmen zur Erhaltung der typischen architektonischen Elemente von charakteristischen Gebäuden, 

 c) Maßnahmen zur Wiederherstellung der ursprünglichen äußeren Gestalt von Gebäuden, 

 d) Ausbesserungen, Ergänzungen, Instandsetzungen und Erneuerungen charakteristischer Fassaden, 
Fassadengliederungen und künstlerischer Schmuckelemente sowie den Austausch und die Sanierung 
charakteristischer Elemente wie Fenster, Außentüren, Tore und Dachdeckungen, 

 e) Sicherungsvorkehrungen, die im Zuge von Maßnahmen nach lit. a bis d erforderlich werden. 

 

§ 36 

Art und Ausmaß der Förderung 

(1) Die Förderung hat in der Gewährung von Zuschüssen zu bestehen. 

(2) Bei der Festsetzung des Ausmaßes der Förderung ist auf die wirtschaftlich zumutbaren Eigenleistungen 
des Förderungswerbers, auf den Vorteil, der ihm durch die zu fördernde Maßnahme erwächst, auf sonstige 
Förderungsmöglichkeiten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften, auf die Ertragslage des Gebäudes 
sowie darauf Bedacht zu nehmen, inwieweit die zu fördernde Maßnahme den Zielen dieses Gesetzes entspricht. 

(3) Soweit die insgesamt zur Verfügung stehenden Förderungsmittel nicht ausreichen, um allen 
Förderungsansuchen zu entsprechen, sind jene baulichen Maßnahmen vorrangig zu fördern, die in Erfüllung der 
Erhaltungspflicht nach § 25, gegebenenfalls in Verbindung mit § 7 Abs. 2, durchzuführen sind. 
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§ 37 

Förderungsvoraussetzungen 

(1) Eine Förderung darf nur auf Antrag des Eigentümers oder mit Zustimmung des Eigentümers des Nutzers 
des betreffenden Gebäudes oder der betreffenden baulichen Anlage oder des Bauberechtigten gewährt werden. 

(2) Dem Förderungsansuchen sind alle zur Beurteilung und Überprüfung des zu fördernden Vorhabens 
erforderlichen Unterlagen anzuschließen, insbesondere die diesem zugrunde liegende Baubewilligung oder 
Bewilligung nach diesem Gesetz, eine Kostenberechnung, bestehend aus einer detaillierten Darstellung der 
Gesamtkosten und der Mehrkosten im Sinn des § 35 Abs. 2, ein Finanzierungsplan sowie im Fall eines Antrages 
des Nutzers die Zustimmungserklärung des Eigentümers. 

(3) Vor der Gewährung einer Förderung ist ein Gutachten des Sachverständigenbeirates, vor der Gewährung 
einer Förderung für eine Maßnahme nach § 5 lit. c oder § 17 Abs. 1 lit. d ein Gutachten des Vertreters der 
Gemeinde im Sachverständigenbeirat, einzuholen. 

(4) Eine Förderung darf nur gewährt werden, wenn der Förderungswerber sonstige Förderungsmöglichkeiten 
nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften ausschöpft. 

 

§ 38 

Landesbeitrag 

(1) Das Land Tirol hat den Gemeinden als Träger von Privatrechten 

 a) Zuschüsse zu den Kosten der Ausarbeitung der Entscheidungsgrundlagen für die Erklärung zu 
charakteristischen Gebäuden, 

 b) Zuschüsse zu den Kosten der Ausarbeitung der Entscheidungsgrundlagen für die Erklärung zu geschützten 
Zonen oder deren Änderung, 

 c) Zuschüsse für die Öffentlichkeitsarbeit im Sinn des § 2 

zu gewähren. 

(2) Das Land Tirol hat den Gemeinden weiters jedenfalls 50 v. H. der Kosten bzw. Mehrkosten nach § 35, 
die ihnen aus der Gewährung von Förderungen nach diesem Gesetz erwachsen, zu ersetzen. 

(3) Das Land Tirol kann finanzschwachen Gemeinden, insbesondere jenen mit einem größeren Bestand an 
förderungswürdigen Altgebäuden, nach Maßgabe der im jeweiligen Landesvoranschlag für Förderungen nach 
diesem Gesetz vorgesehenen Mittel bis zu 75 v. H. der Kosten im Sinn des Abs. 2 ersetzen. 

 


